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Einverständniserklärung und Informationsblatt zur Führung durch 

das Klärwerk 

Der Zweckverband Zentralkläranlage möchte Sie herzlich im Klärwerk begrüßen und freut sich über Ihr 

Interesse an unseren Aufgabenbereichen Abwasserreinigung und Schlammbehandlung und führt Sie 

gerne durch die Anlage.  

Für eine ordnungsgemäße und sichere Führung bitten wir Sie aus haftungstechnischen Gründen jedoch, 

folgende Hinweise zu beachten und über umstehende Sicherheitshinweise im Voraus die Gruppe zu 

informieren. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Vorfeld und im Rahmen der Führung meine 

personenbezogenen Daten in Form von Namen (Verantwortliche/r Gruppe) und Telefonnummer verarbeitet 

und auch abgespeichert werden. 

Datum und Uhrzeit des Besuches: ________________________________________________________  

Einrichtung / Anzahl der Personen: ________________________________________________________ 

Verantwortliche/r Gruppe und Tel.: ________________________________________________________ 

Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Zweckverband Zentralkläranlage 

Ingolstadt jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  

 

_______________________________________________________ 

Ort/Datum:  

 

_______________________________________________________ 

Unterschrift des/der Verantwortlichen: 

 

_______________________________________________________ 

Unterschrift der/der Personensorgeberechtigten (bei Jugendlichen unter 16 Jahren):  

 
 Das Klärwerk befindet sich in 85055 Ingolstadt, Am Mailinger Moos 145 und ist über die 

Bushaltestelle „St. Martinsplatz“ und „Müllverwertungsanlage“ mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
des INVG zu erreichen.  

 Klingeln Sie am Tor und melden Sie sich bei der Schaltwarte des Klärwerks an.  
 Für die einführende Information sowie die Besichtigung selbst planen Sie bitte einen Zeitaufwand 

von rund 1,5 - 2 Stunden ein. 
 Bei Schulklassen bis zum 14. Lebensjahr ist außer dem verantwortlichen Lehrer mindestens eine 

zweite Person als unterstützende Aufsichtsperson erforderlich. 
 Bitte bringen Sie dieses Informationsblatt zur Führung unterschrieben (siehe Rückseite) mit.  

 
Wir wünschen Ihnen einen interessanten und angenehmen Aufenthalt!  
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Informationen zur Sicherheit  

 
Da im Klärwerk auch Gefahrenbereiche, wie zum Beispiel „offene“ Klärbecken,  
explosionsgefährdete Räume, bewegte Maschinenteile und rutschige Böden etc.  
vorhanden sind, müssen folgende Sicherheitsvorschriften unbedingt beachtet  
werden.  
 

 Das Klärwerksgelände darf nur mit einer autorisierten Begleitperson der Zentralkläranlage 
Ingolstadt begangen werden. Deren Anweisungen sind unbedingt Folge zu leisten.  

 
 Es ist nicht gestattet, eigenmächtig Gebäude und sonstige Anlagenbereiche zu betreten bzw. 

Absperrungen zu öffnen oder zu übersteigen.  
 

 Beim Betreten von Gebäuden und sonstigen Anlagenteilen sind vorhandene Hinweis- und 
Verbotsschilder zu beachten.  

 
 Von Maschinen und Aggregaten ist ein angemessener Abstand einzuhalten, um 

Verletzungsgefahren auszuschalten. Das eigenmächtige Bedienen von Schaltern, Schalthebeln, 
Schaltknöpfen etc. ist verboten.  

 
 Im Alarmfall hat sich die Gruppe unter der Führung der Begleitperson am Personensammelplatz 

zu versammeln.  
 

 Aus hygienischen Gründen sollten die Hände nach der Besichtigung sorgfältig gewaschen 
werden.  

 
 Auf dem Klärwerksgelände gilt grundsätzlich Rauch- und Handyverbot.  

 
 
Wir weisen darauf hin, dass der Zweckverband Zentralkläranlage und dessen  
Mitarbeiter keinerlei Haftung für  
 

 Personenschäden  
 verschmutzte oder beschädigte Kleidung  
 verlorene Gegenstände  

 
übernimmt.  
 
 
Zur Kenntnis genommen:  
 
Datum: ____________________  
 
 
Unterschrift Verantwortliche/r der Gruppe: ______________________  
 
 
Führung Zentralkläranlage: ________________________________ 
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Datenschutzhinweise im Rahmen von Führungen der ZKA gemäß Art. 13 

DSGVO 

1. Name und Kontaktdaten des/der Verantwortlichen: 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: 

Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt  

Am Mailinger Moos 145, 85055 Ingolstadt 

0841/305 - 46500 

info@zka-ingolstadt.de 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR 
Hindemithstraße 30, 85057 Ingolstadt 
datenschutz@in-kb.de 
0841/305 - 3322 

 
3. Zweck der Verarbeitung:  

Die Anmeldedaten dienen ausschließlich der Vorbereitung und Durchführung der Führungen. 

4. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:  

Die Verarbeitung von Namen und Telefonnummer (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an Dritte 

(s. unter 5.) erfolgt aufgrund ausdrücklicher Einwilligung des/der Personensorgeberechtigten bzw. 

des/der Betroffenen, mithin gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO.  

5. Kategorien von Empfänger/innen der personenbezogenen Daten: 

Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergeben.  

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 

Die personenbezogenen Daten werden für 1 Jahr aufbewahrt. Bei Widerruf der Einwilligung des/der 

Betroffenen werden die Daten, sofern keine Gesetze entgegenstehen, sofort gelöscht.  

7. Widerrufsrecht bei Einwilligung:  

Die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann jederzeit für die Zukunft 

widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

9. Betroffenenrechte: 

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Auskunft 

Sie haben im Rahmen geltenden Rechts uns gegenüber ein Auskunftsrecht über die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten. 

Berichtigung 

Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

Vervollständigung 

Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu vervollständigen, wenn sie unvollständig sind. 

Löschung 

Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu löschen, wenn wir sie nicht mehr benötigen. Dies 

könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn Sie einen bei den Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR 
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gestellten Antrag zurücknehmen oder der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. („Recht auf 

Vergessen werden“) 

Einschränkung 

Sie können von uns verlangen die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken. Das können Sie 

insbesondere dann tun, wenn Sie verlangt haben, Ihre Daten zu berichtigen und noch nicht geklärt 

ist, ob die Daten tatsächlich unrichtig sind. 

Datenübertragbarkeit   

Wenn Sie in die Verarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und 

die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen 

gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

Widerspruch 

Aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie in den dafür gesetzlich 

vorgesehenen Fällen jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten 

Widerspruch einlegen. 

Widerruf 

Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht 

berührt. 

 

Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der/die Verantwortliche, ob die 

gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei dem 

Landesbeauftragten für Datenschutz des Landes Bayern unter folgenden Kontaktdaten: 

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Postfach 22 12 19, 80502 München 
Wagmüllerstraße 18, 80538 München 
Telefon: 089/212 672-0 
Fax:       089/212 672-50 
E-Mail:   poststelle@datenschutz-bayern.de 
 

 


